
 

 

 

Landwirtschaft und Umwelt 

Naturschutz, 
Landschaftspflege 
Zimmer 02 
 

Thomas Baldermann 

Az: 330thb 
 

fon:  06321 855-1240 

fax:  06321 855-1458 
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Unsere Anschrift: 
 

Konrad-Adenauer-Straße 10 

67433 Neustadt an der  
Weinstraße 

 

Unsere Öffnungszeiten: 
 

Montag 08:30-12:00 Uhr 

Dienstag 08:30-12:00 Uhr 

Mittwoch 08:30-12:00 Uhr 

Donnerstag 14:00-18:00 Uhr 

Freitag 08:30-12:00 Uhr 

 

 

Telefonzentrale:  06321 855-0 

Telefaxzentrale:  06321 855-280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ust-IdNr: 

DE 149390961 

 

 

Bankverbindung: 

Sparkasse Rhein-Haardt 

BLZ: 546 512 40 

Konto: 15 03 

 

IBAN:  
DE58 5465 1240 0000 0015 03 

BIC: MALA DE 51 DKH 

 

   
 

  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Information 

Antrag zur probeweisen Grundwassermehrentnahme der 
Stadtwerke Neustadt von Bündnis 90/Die Grünen vom 
22.06.2022 

 

Antrag:  
 
Antrag zur probeweisen Grundwassermehrentnahme der Stadtwerke 
Neustadt von Bündnis 90/Die Grünen vom 22.06.2022 
 

Antwort: 

Ergänzend zur Antwort der Stadtwerke, die sich auf den Pumpversuch 
und die technischen und rechtlichen Rahmenbeziehungen bezieht 
beantwortet die Verwaltung die Frage im Antrag von Bündis90 / Die 
Grünen wie folgt. 

Zu 1) Entwicklung eines gemeinsames Monitoringkonzept in Ampelform 

Grundsätzlich ist es nicht die Aufgabe und Kompetenz der Stadt, 
sondern der SGD Süd ein den Pumpversuch begleitendes Monitoring-
konzept aufzuerlegen. Die von den Stadtwerken erläuterten Monitoring-
vorgaben erscheinen vernünftig. 

Zu 2) Entwicklung eines Maßnahmenkonzeptes 

Angesichts mehrerer laufender großer Planungen und Konzepte wie 
der zur Zeit intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Hoch-
wasser/ Starkvorsorge sowie der erwarteten Beauftragung des GZV mit 
einem Niedrigwasserkonzept von Seiten der SGD Süd schlägt die 
Verwaltung vor, das Thema ressourcenschonender Umgang mit 
Wasser in das 2023 zu erstellende Klimawandelanpassungskonzept 
einfließen zu lassen. Die Erstellung eines eigenen großen Präventiv-
konzepts zur Regulierung des Wasserverbrauchs wäre in 2022 nicht 
von der Verwaltung zu stemmen.  

Zu 3) Öffentliche Informationsveranstaltung 

Da aus den in 2) genannten Gründen empfohlen wird, kein präventives 
Schutzkonzept zu erarbeiten, sondern dazu das Klimawandelanpas-
sungskonzept in 2023 zu nutzen, entfällt der Bedarf nach einer 
gemeinsamen Informationsveranstaltung mit den Stadtwerken.  

Zu 4) Verabschiedung eines präventiven Schutzkonzeptes 

Siehe 3). 
 
 
18.07.2022 
 
 
Thomas Baldermann 
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